
 
 
 
 
 

 
Kritische Fragen an das Entwicklungsministerium 
Im Internet und in den sozialen Netzwerken kursieren derzeit vermehrt 
Falschinformationen und Missverständnisse zur deutschen 
Entwicklungspolitik. Hier gibt es darum Antworten auf die häufigsten 
aktuellen Fragen: 
 

Zahlt Deutschland Gelder an China im Rahmen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit? 
 
Deutschland zahlt keine Entwicklungsgelder an China. China verfügt über große 

wirtschaftliche und technologische Ressourcen. Das Land vergibt selbst 
Kredite an andere Länder und investiert in Infrastrukturprojekte beispiels-
weise in Afrika. Seit 2010 gibt es daher keine bilaterale Entwicklungs-
zusammenarbeit zwischen Deutschland und China. Die noch bestehende 
Zusammenarbeit des BMZ mit China konzentriert sich darauf, dass beide 
Länder gemeinsam so genannte globale öffentliche Güter bereitstellen und 
schützen wollen, wie etwa Klimaschutz und Gesundheit und beinhaltet 
vereinzelt auch Kooperationen zugunsten von Drittländern. 
 
Dass China trotzdem in den Statistiken zur offiziellen Entwicklungs-
zusammenarbeit auftaucht, liegt unter anderem daran, dass zum Beispiel 
Kosten für chinesische Studierende an deutschen Hochschulen dort 
eingerechnet werden. Dieser Austausch ist im deutschen Interesse, da 
viele der chinesischen Studierenden nach ihrem Studium zu den engen 
wirtschaftlichen Beziehungen beitragen, indem sie zum Beispiel für 
deutsche Unternehmen arbeiten, die eng mit China zusammenarbeiten. 
Hinzu kommt der Rechtsstaatsdialog des Bundesjustizministeriums mit 
China, der durch ein Projekt des Entwicklungsministeriums unterstützt wird. 
 
Außerdem werden in China Projekte der Kirchlichen Zentralstellen 
durchgeführt. Diese Projekte gehören zu dem Teil der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit, die von nichtstaatlichen Organisationen 
eigenständig initiiert und umgesetzt werden – zum Beispiel von den 
Kirchen, von politischen Stiftungen und von sehr vielen 
Nichtregierungsorganisationen (NROs). Auch diese Form der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit wird vom Staat finanziell unterstützt. Die 
Verantwortung für die Durchführung der Projekte tragen die nichtstaatlichen 
Trägerorganisationen. Sie behalten trotz der staatlichen Zuschüsse ihre 
volle Eigenständigkeit. Diese Träger verpflichten sich dazu, im Sinne der 
demokratischen Grundordnung, nicht-missionierend oder politisch 
beeinflussend zu arbeiten. Und dann entscheiden sie selbst über die 
Verwendung der BMZ-Mittel hinsichtlich Partnerinnen und Partnern, 
Themen und Projektauswahl. 


